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Die Am:Breaskirche in Heinrichaiu.

Abb. 1. Heinrichau. Andreasklfche. Phot. LOf!..e, MiIn terberg.

Zu den ältesten Ueberrestcn der Klosterbaulichkeiten in Jieinrichan,
Krs. Miinsterberg, gehören Ilt1zweifelhaft dieienigen der "Andreas
kirche". Diese kirchlichen Baureste liegen an -der oberen Dort
straße, gegenÜber dem Krebcham; sie sind durch ein Denkmal und
eine große EicJle versteckt.
111 den Abbildul1.'2:cB 1 und 2 sind die Ucbcrreste wjed rgegeben; es
sind die Mauern d'er Apsis eitler kleinen gothischen Kirche. Vom
Kirchenschiff stehen die Umfassungen nur noch in einer Höhe von
ein bis zwei Meter. Die Kirche ist wahrschei11licl1 in der zweiten
Hälfte des 14. Jahrhunderts, vermutlich unÜ:r der "Regierung des
Abtes Nicolaus 111. (1366----1389) erbaut worden.
Im Grundrißplall _ Abb. 3 - ist die, Kirche in der FO'fnl dargestellt,
die sie bei ihrer Erbauung wahrschciulich gehabt hat.
Das Kirchcnschlff hat eine lichte Größe von 7,60----10,75 m, die Apsis
eine solche von 4,90-6,00 m. Eing i.ngc und :Fenster sind' aus den
vorhandenen Mauernischen und Steinresten noch deutlich crkcnn
var, festzustellen. Nur die Apsis hattc Deckeng,ewölbe, während
das Schiff Ifolzdecke gehabt haben 111Uß.
So mag die Kirche, von ihrer Entstehung 50 bis 60 Jahre gestanden
haben, bis im An,f'<lng des 15. Jahrhunderts die tlussiteu zu wieder
holten Malen in Schlesien einfielen; in den Jahren 1428.'29 sind sie
auch nach tIeinrichau  ekommen undl haben Kloster und Kirchen
zerstört. Auch die Andreaskirche ist sicher damals ein Opfer der
liussHenkriege geworden. Nur die Über ein Meter starken

Mauern der Apsis mit der gewölhicn Decke haben der Zerslörung
Stand gehalten.
'Wahrscheinlich haben die Ueberreste der Kirche dann ziemIich
zwei Jahrh1mderte gelegen, weil weder Mittel noch zwingende
Gründe zum \i\i'iederauibau vorlaj.(cn.
Ein Bedürfnis für denselben trat aber Anfang des 17. Jahrhunderts
ein.
Abt Andreas II. U611-1627) bewogen durch den seit dem Jahre
1585 fortdauernden ExcmHons-Prozeß, um die bischöflichen Juris
diktions-Rechte von s jnen abteilichen Exemtions-Rechten Zl1 tren
nen, ließ die Kirche in den Jahren 1616117 wieder mlfbauen. Aus
dieser Zeit stammt auch die figÜrliche Altargruppe auf Abb. 2.
Die Geistlichen der Kirche wo]mten will1ittetbar neben derse1ben in
dem sogenannten Curatenhaus (Abh. 4), weIches von Abt Dank!
1680 an Stelle eines alten Yachwcrkhauses errichtet worden \yar.
Bei -dem \Viederauibau der Andreaskirche sind vorn an d r Apsis
zwei seitliche Nischen angelegt worden, indem die starken Um
fassungen durchbrüchen und in einer Höhe von 2,5 m bis Wider
Jager mit einem R,undbogcngewölbe abgefangen wurden. Außen
sind die Nischen, wie aus dem Grundriß ersichtlich, in der fluch l
der Strebepfeiler durch dazwischen neu aufgefÜhrtes Mauerwerk
abgeschlossen worden. Diese Nischen dienten jedenfalls zur Auf
nahme von Taufbecken und NebenaltiÜen.

Abb. 2. Keinf"ichali. ArIlJrc,, kirchc, Blick in di  oneue .\p3i .
Phot. LQrhc,  {I!lhterlJerg:.
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Abh.;; Heinrichau. R(.'wn trU!erte Audreasb.irche.

Dic iiuf\err An jeht der wiederaufgebauten Kirche ist aus einer
ZciehJ11111.Q: ,'\11S der ZCIt des Abtes Gregorius (1725-1732) zu er
sehen, welche sich 1m Desitz der Kirche befimlel. thernacl1 hatte
die Kirche cincn 13.110ckgicbel und el!1en kleinen Dachreiter, eben
f;.lls in Barockforll1cn, Db 0lockentIirmcheJl. Der vordere tingang
war verrmlllert und der Giebel an dcs!:>en StelJe mit eir clll "\vunder
v(']lcn J)e]lkma] geschmÜckt. Abt OregOflUS ließ dasselbe [Abb. 5)
ZI1] Erinncrung .1.11 die im Jahre 1729 erfob>;te Heiligsprechung des
Jr\IWl1llC::' VOtl NepolTIl1!\ errichten.
b lwt a!so gerade jetzt zwei Jahrhunderte Überdauert.
13cl11erkenswert ist, wie die alten gothischen Eckstrebepfciler fÜr
(ne DClIkm..1]gruppc dureh Aufsetzen VOll großen Vasen lind Anbrin
gel] der Engel 1(J]lls!1erisch verwertet sind.
Nach Aufhellung des KIostels hörte die BenÜtzung der AnrJreas
lorche 1I3ch lwd nach anf, weit die gcistl1chcn liandlungen I1llI1!TJel1r
jn der Stifjskirche vorgenommen werden duritcn. Das KircheJ1
f..biilldc \erflcl mit der Zeit, so daß schlielHieh das baufiillige
Kirchenschiff mit .dem scbadhaftel1 Sohindeldach in den Jahren
1846 1 47 8b.2:elr8ge!l werdcn muHte. Die Apsis erhielt zur Erhaltung;
der R:uine eine Zicgc1deckung.
Sc; hat sich der noch heute andauernde Zustand er.\.';eben. 

1-1 an Il s U 11 m a TI n -lieiurichau.

Abb.4. Heinrichau. Ruine der Andreashirehe, d;l\'or NepoIDuk-Denkmal undCuratenluJus. Phol. Lorl;e, Münstcrl)erg.

Dr.-Tt1Ig. liilpert,
Bautecl11l1k" ill

Wirtschaftliche Vorteile durch Schweißung im Silahlskeiettbal.l.
AlJb 5. Heinrichau. Nepomuk.J)cnkll1al a!!l Giebel dei Kll"ell(.'uluil _e

'Phot. tOI.ke, :/I.Iunstelllcrg.

Die- lleuen Sehwcißvcri<l'h,rc'l1, j,J1sbesomJ.ere c:ic Gassohmelz
sch\vei:ßll l'g lNld Uchtbop;emahwd,ßu!I,g, habcn für vicrle lwd)!;e der
eisen:v.erarbC::lif,cJldcll J!ldlustrie seit  eralUner ZeH ihre Br'<lilIch
barkcH chI1c1J Oewithtscrsparnis slO\vie c,i'nfl;wlic lIild rasc.lle Hcr
s(cJ!,ung envi'c'<NI>. es erscheint diaihcr auah vor,teilhaM, sie bei der
tiersk'Bul1g VOll St<lllllhochlbat\lk n al1SZLL1lIutzcn. In der Schweiz,
in BeJgi:en', 'besonders ab-cr ,il:1 Almer1k'a, werden sCil10n sehr vie"le
liochballl'ticn geschweißt. Die V!()ftcHe d,j:cscs AI1bci,!,svcria'llfenc;
bestehen hes.O:!lders il"lI CI'I1l':r je nach Art der KO lstfltktion 10 bis
30 Prozent betJ"!<]Igemlen Oc:wieh,ts'erspa.mj,s l1nJ. dadllrch b lxI iill'y;t,
vermindertell' Fl\IIJdjlenn], skos{'eI11. A'I1'C:h wird' 5ioh jufolgc der
.\!:!nHciII Schwcil}niiJJt1c Anstrich, U'Jid Vc!klei,dou'n,g der St:ahHc+1-e ,ein
f:ac1w[ gestalten, und di'c KOlltwNe sowie iJ}standl1aiJtu'[J.g wird
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sich leichter ej,mcJ1führen kl.s:;en. Auch Jas gC.riiusc1ilose AI beHen
am ßauplatz \\' rod oft be:;!i11l111Cnd fÜr die Vct\v0Ilthutj).g der ScIl\Vci
!Jung sein könHen, 'besün{!.crs im Interesse der von. dCIlI Hall' be
troffcncn 111- 1l']](1 U111woillll r (z. B. Hm.cls, Kr[mkc!1'lräuscr).
Die Mögliclt:kc t vcrei'l1,r'achtl.'r konstru:ktivcr AlIOrdlll11lg,ertJ \I'! d Vcr
bindung-cll kann v'i'C'l!leicltt ZUlP :Dufii:lJr,uH.l!. neuer Pm i'le fiihren.
Das I\:o,hr br.i,Ilf!,"t al's Bauk'ÜlIs'tTl1ktion.scl.cmcnt gege'niiher dem
FlOms'tab grüß'e GcwichtscrsP:lmis U'nd große StanhcH. Gcwa.\tigc
fortsellritte haben j,je verschiedencn Arten d'er Scl1we-jBa'l1sfiih
rt1n.Q;C!l im Sta-h,l:hocll,bau in den letzten, Ja.111'cn gcmacht, und g,liin
zcndc f"'estiJgkcHsel".\;,cbnjsse konntcn crz,i'Clt wcpdc'il. E') i's.t aill
ZnndJl1101l, daß die "mn facJl<I:[I,ssc:I],uß ftir Sdll\\'cißtechnik be:m
VC'foin, deutsc.he,r I11'!.'.,CI1.j;e!l),c ViQr knrzCIH fiil"' DelltsC<ltl,w;d <1urf
cste'1>Hej} { icJ1;t'l:i'!lkn iiir H rskl]'l1IIIf!: un.ct Abnahme g;,cs,chw0HHcr
Stwh 1 lb:l'uku' ll'l lNl]c]n ;!,1I'üh bei tiIJS djlc Eil1Hihnl'll.';; der Scllwe][3u'ng
im SWlllb,w ennöglic1wn WCrdiJll.
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Eine ve!!'$chwim:lel'ilde Siahltül".
die beim Offfi'ien aS.!ltomati$ch hochschwenkt.
r:rsatz für fIiigeHüren. Schiebetore und Rolljalousien - AnwclldußA: bei Baus.- und Großgaragcn, Werkstätten, LagerschuPPcll usw.

Garagen!or geöffuel, ....QU iouen geseheu. Garagentor ge ()hlogsen, von in en ge8ehen.

Die DClTlfihuJ1gen zur Schaffung eines Tort 'ps, der infoJge seiner
Konstruktion mbdich t, wenig Platz beansprucht, reichen weit
zurÜck. VornchmJich bei Garagen, aber anch bei Lagerhäusern
und GÜte I sc]mppcn sind ausladende Torflügel nicht gern gesehen
lind zlldem leicht der Iksch<idigun.;; ausgesetzt. In Villen nnd Land
hausern, wo die Garagcu allS Zwed.miißigkeJtsgnimlen in der Regel
im Kellergeschoß tlntergebr<Jcht <;itJd. war eine prakti.st:he Lösung
der Torfrage bis heute meist nHr lliit liilfe VOll RoJi
la]oIlsien möglich.
Um den bckauuten Mängeln der flngeltÜren lLnd Scl1icbetore aas
delL' \Veg:e Z!! g-chell, hat JiJaJi lllUlll1ehr eine neuartige, im SYSlC1l1
ltbcrmis einfache StabltLir kOJ]strcliert, die wohl allen AllfordeniJIg,cn
11] bezu  <luf RaltJuersparnis, Handhabung \lud Lebensdauer ent
spricht. Itll Gegensatz zu andereu AlLSfiihl1lngeH bildet das T!)f
einc einzige stanc fl iche, ist also J]ieht in ellu:e]ne Glieder nnter
teilL Hierdurch bestellt die MÜK1i-:hkeit, besondere Dnn;h.t.;,I1U s
[uren vorzusehen. und dem Architekten I::,t hcziidich der fOrllJeIl
:SCbUH"; freie lia1t(] geJassen. EbelLso iuteressaut \vie einfach ist
der l\1ech,mismns der diese<; Tores. Der KOl1struldcllr
Ilat Fcdell] lIud Wiuden alts der ßetriebssicherheit ver
tniedell und sieh !eui. -Jich des zweiannig:en liebeIs bedient.
Die mit detll Tür ).!,e!enkig verhundenen liebel halten mittels
Ge ell e\Viclite die Tür5cheibe in ieder Lu'.e im G!eicll!.'.ewicht
Beim OeHncn wird die TÜr durch auneH lind JlJne1! an!-':ebrachte
Griffe zuerSl etwas au,t:ehobeIl, 111ll llte LeitrollelJ i1l die an der
Decke befestig:tcll r"lIhrIlH;.:-ssc1denen einzllfLihren. Dauu \\<inl die
Tors..:heibe nach übe]] gescJl\vcnl,[, wodurch sich die Gel!.en
,\',ewlchte .gle]chzeitlg- abwärts bc\\'cgen: die Fiihrlln;.;s"chienen
leite11 das Tor 111 eine horizontale L:t c unterhalb der Decke hiater
delJ1 TorldiJllpfer UHU die Einfahrt ist frei. Dic vorhcschricbenen

Garageu!ore !ll GruppemtIlOrdnung bei eißer Großgarage.

Handgriffe lassen sich ohne jede KraTtaufwendung ausfÜhren, weil
die Gegengewichte so konstmiert sil1d, daß das Gleichgewicht bis
auf den Bruchteil eines Kilogramms hergestellt werdeu kapn_
Trotzdem das Gelenk zwischen Hebel und Tor einen krelsförnllgen
Wcg nach oben beschreibt, kann doch beispielsweise ein unter
zuhringender Kraftwa'4en mit dem KÜhler unmittelbar YO]' dem Tor
stehen; eine BerÜhrung dnreh das hochgehende Tor erfolgt nicht.
Die Ansmaße iur den im Ban untergebrachten Mechanismus :.ind
änsserst gering gehalten, so daH der Raamver!ust kaLlITl ins Ge
wicht fällt.
ReJ1jerkenswert ist noch der absolut dichte Abschhtß. der darch
das Tor erreicht wird. An der unteren HülIte ist eine Anschldg
schiene mit den seitlichen, 11111 Mauerpfeiler verankerten Tür
rahmen verbunden: die andere HäJHe des Anschlages ist an der
oberen lial1te des Tores befestigt, wahrend L111tcn einc Boden
5chwel!e filr den dkhtea Abschluß sorgt. Das Einpressen des Tores
in uen Rahmen 11ewirken selbsttätig die LeitroIlen durch die ent
sPlcchcnd ausgebildcten EudclJ der f[jIrrungsschicncll. Reim
OeHnen sorgen die au den entgegengesetzten Schieuenköpfcn an c
brachten GltJ11IlJipllffer hir eweu geränschlosen Anschlag_
Da bei RältJIlell mit mehreren Toren ohne Z'.vischemväl1de die fiebel
stÖrend wirhell wÜrden, ist die Allsbalau,öierung hier durch ltber
J.(')][en hlufewle Drahtseile mit $enkrecht l;eHihrten Gegcng-c\\ ichten
eHeicht Auch dleser Ivlechai!istllllS nimmt weni.  PlatL iIl Anspruch
!lnd h:ailll bequcm hitltcr den Mmlcrpfeilern Platz findcn. Die Bc
tJ iebssicherheit ist durch eine automatisch wirkende Sperrvürricil
t)]n.  bei etwaigem Seilbrucl1 .l,;ewüluleistet. Es sei ltOl:h bemerkt.
dall der I:mban VOlL fenstern Llnd Schlnpltiiren Jl1 die StQhltore
keinerlei Sch\Vieri keiten bietet. Ne!1isscn.

Der Anspruch des BauufI'Itemehmers auf Siche!!'ung$hypothellK al.lJf dem
Baugl"undstücllK des Bestelle!!'s. 1/'".. Rechl,....",..1I D.. IMe.ne!>...!;. 1S..li...Sleglil..
Der Vertrag zwischen <.IolU BesteIlei Clncs Bauwerks (auf SC]]lLJlll
Gruudstück bzw. (Icm GrUlJlbttJcl\: eines Drittcn) lind dem BOll
tntlcrmllnlCr :n!i lierstellung oder AcuucruLtg. eincs Bnuwcrks keJJl1 M
niclmd sich seiner reclttJichcn Natur ltach als eiH \V(:rkvertr<1.
im Sinne des S G3I des ßiirgedichen Gesetzbuchs; durch dies.en
\\ierkvertrag wIrd der B<llll1J1teluehl11cr zu!' HerstclhJ11K des ver
sprochencn der Besteller zur t:Jltrichtnng der vcrcilI
beu-ten V( l&jdl1Ilg hir Herstellung des hergcstcJlh::n BaIlWC[h5
YerpfliclltcL Da iJUI] nach der \vcitercn Vorschrift des S 641 BGB.
elie Vcrgiitl1ll  seitcllS des Bauwcrl sbl.:stcl1crs erst bei der Ab
nahme des BauwcIl\:s [<1. h. alSO' bei ycnr8,2;sgellJÜßcr Pertig"
'5tulltlllg des Bauwerks) ,Ul den BautHttcrueltmer zu z:lhlen Ist, so
daß letzterer also vr,dcisLtUl,!.';Spflichtig ist. so mußte das Gesetz im
rlinbHck anf die hierdurch fÜr deH BauLtorterneltlner geschaffclJu
ul]sichcre Lage diesem andrerseits ei/le hinreichende Sicherheit
fÜr dcn auch faldischen Erhalt seiner WCIkvergiitllng geben, was

durch dic Vor:.chnft des & 648 BGB. in CJeshlJt elBer Sic!JenlngS
I!YI)othek an dem BallsrnudstHck des Bescellcls des B,nlwerks er
folgt ist.
Nach dieser Vorschrift des   648 BGB. kann nÜmlich der Unter
nehmer eitlcs BaLJwerJ\s oder ciJles einzelnen Teilcs eines Bau
werks filr seiue forderungen allS dem Vertrage die EinrÜUHUmg
einer Sichenwgshypothek an dem Baug-rnndstück des ße:,tel1ef
vedangcll. Lst dJ.s \V'crk noch nicht vollelH.1ct, so katlIJ er dh:: El1J
riiliiJ1Ung der Sichentngslcvpothe-k fÜr eillen der gelei:.ldcn Arbeit
entsprechenden Teil der Vergiitllllg LLnd Iiir die in der Ver
t>;iitllllK Hlcht inbegriHencn Attslageu verlangcl1.
Mit d]escI-, \\-jc ersichtlich iÜr den BauLJLJtc-rnchmer :iußurst \'\'lc1l
ti0;cn Vorschrift, ist dem BaLlunternehmcr somit I}jll gesetzlicher
Anspruch ,ulf EinrÜunnJllg einer Sic11CrLmgshypothek atir dem Bau
grundstÜck des Bestellers gegeben, um anf die sc \\'eise dem Unter
nchmer fiit seine Forderungen aus dcm BaUW>21'kvertrag gegen
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letzteren auch eine wirksame dingliche Sicherung zu geben. Nicht
weil ganz anders geartet, ist lnit dieser Siche

648 BGB. die ßaugeldhypothek des   1 des
lxeicllsgesetzes Übcr Sicherung der Bauforderungen vom 1. 6.
]909, die demjeni?;ell aus dem Bauge[dvertra?;e vielfach eingeräumt
wird, der Baugeld gibt, d. h. also Gelder, die zur Bestreitung der
Kosten des Bwes dienen soUcn; ferner auch nicht mit der so
gcnannten Bauhypothek d s bisher nicht in Kraft getretenen   27
dieses Ballf.-Ges. v. 1. 6. 1909, die den Baugläubigern (also außer
dem Ull1ernehmer auch deli Bauhandwerkern IHld Baulieferanten)
als Sicherullg ihrer Bat1fordenm en gewährt wcrden
:;ollte aber nicht gew::ihrt worden ist, ,,,,eil S 27 dieses Ge
setzes wie gesagt nicht in Kraft gesetzt worden ist).
Der yon diesem S 64t; des BÜrgerlichen Gesetzbuchs dem Bau
uuternehmer fiir seine 't'VerhvedragsvergÜtnng gewährte Anspruch
<l11f Einral1mlltl[ elJler Sichen!l1gsltypothek an dem Ball. rundstÜck
des Bestellers steht nllf dem lJ11ternehmer des 13auwerl(s .oder dem
Unternehmer eines einzelnen Teiles des B<lllwerks zu, also nicht
siimt]jchen BauglÜubigern des Bestellers. f:s maß als? zwischen
dem Be::,leller des Ballwerks, der hier gleichzeitig außerdem EigcH
tUrner des zu belastel1dell Baugrundstücks sein muß, und dem
Unternehmcr des Bal1werks ein \Verkverirag im Sinne der oben
erwähnten Vorschrift des S 631 BUB. abgeschlossen worden sein,
11m tur elen Bauunternehmer diesen Ansprnch auf EiJuäumllng der
SicherulIgshypothe1( dieses   648 BGB. zur Existenz zu brili ell;
1)e1 den bloßen Liefem!1gsverhägeIJ ist das ab.o nicht der FalL Es
muß also von demjenigen, der diesen Anspruch anf EinräuITIutlg
eiller ::,o[chell Sichen1l1gshypothek aut dem Bano;;-rundstilck des Be
steHers l',ellCild macht, auf Grund eines \Verkvertrages mit dem
Besteller (und gleichzeitigen f:igcntJirner der Ballstelle) irgendeine
Arbeit. a1lcrdings gleicJu:illtig welcher Art diese se,in mag (sie kann
sich ia Quch l1ur allf einen Teil des Bauwerks beziehen, S 48
BGB.), geleistet worden sein, wobei der betreffende Bau ein Neu
bau Umbdu oder <lllch nur em R.eparaturbau sein kann. Nach der
Rec'btsprechullg ist Unternehmer iln Sinne die::,es S 648 ROB, der
jenige, dessen VertragspHicht die v lIständige \Qlder teilweise Iier
s!ellutJ.g- dcs Bauwerks betrifft O\cchtsvr. d. OLG. Bd. 10 S. 180,
nach dcm Reichsgericht CE. v. 14. H. OS Recht 10, 1319) derjenige,

die HersrelJung eincs Baawer[(s dem Bestelier :;>;egenuber durch
Übernimmt (aus diesem Grullde steht dalJer auch den

Lloßeu ßanstofflieferanten kein Anspruch auf Einrautnllng dieser
Slchenlllgshypoth k auf dem Ballgrundstück zu; dies ist nur dann
der Fall, wenn SIe gleichzeitig anch werkvertragJich Bauher
siellullgsarbeitcn verrichtet hatteli, siehe oben). BezÜglich des
Unternehmers von AusschachtulIgsarbeiten lauten die "Entschei
dungen dei' Gerichte verschieden. Nach der Entscheidung des
Oberlandcsgerichts frankfl!rt a. .M. vom 19. 1. 1909 (Recht 14,
Nr. 3751) ist als CJlternehmer eines Bauwerks deriellige anzusehen,
der an dem Baugrl1ndstiick ein Werk errichtet, das den Zweck hat,
die lierstellLw.\{ des Daues zu iördefL1; es ialle!! daher nach dieser
Entscheidung hierunter auch Personen, die auf Grund eins mit dem
Besteller abgeschlossenen Werkvertrages al1 dem Baugruudstiick
die zur ErrichlUI1:;>; des Banes erforderlichen Ausschachtungsarbei
tel! vornehmen; dagegcn hat 1Iach der Enischcidu g des Kammer
gerichts v. 17. 10. 05 der Au!;sehachwngsunternehmer keinen Au
spruch auf Eimilumung dieser Sicherungshypothek des S 648 BOB.,
weil die dnrch die Ausschachtung-sarbeiten entstandene Baugrube
kein Bauwerk im Sinne des. S 648 ist. Letztere Auffassung des
K<lmntergerichb ist abzulehnen und der erstercn. Entschei
dung des OLQ. beizlIstimmen, weil auch die Ausschach
tungsbauten Teile des herzustellenden Bauwerks sind, so daß die
Voraussetzungen des   648 BOB. (wonach auch "einzelne Teile
eillcs Bauwerks" hinreichen) zu Gunsten des Unternehmers der
artiger Bauausschachtungsarbeiten vorliegen, falls auch Bau
material verwendet wird.
Auch Jlach der Entscheidung des Reichsgerichts \110m 22. 10. 07
(Recht 11  r. 3798) erfordert der Begriff des "einzelnen Teiles
eillCS Bauwerks" nicht die körperliche, IwbisclIe Abgegrel1ztheit
des Teiles; vielmehr 11at hiernach del1 AnsPruch auf Einräumung
einer SicherUIlgslIypothel( der illfolge cines unmittelbar mit
dem Bauherrn geschlossenen Arbeiten bei der Er
richtung clnes Bauwerks oder eines Teiles eines solchen geleistet
Iwt [anch z. B. der Unternehmer von SchJosserarbeiten]; nicht zu
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steht daher der Anspruch auf die Sicherungshypothek des S 648
BGB. den sogenannten Unterakkordanten, weil diese Personen
lJicht mit dem Baaherrn, sondern nur mit d.em liauptunternehmer
in einem ulJIl1ifte1baren Vertragsverhi.iltuis stehen. Auch der Unter
nehmer VOll bloßen Tiincherarheiten fÜr einen Neubau hat diesen
Anspruch allf die SicherUllgshypothek (Bad. Rspr. 05 S. 346), ferner
auch weiterhin z. B. der Unternehmer von Schreiller , Mlaler-, Ola
ser- und Installati<)ßsarbelt(:'n.
Die Arbeit eines Architekten, der im wesenUichen nur die Pläne
fertigt, auch Verträge mit den Untcrnehmern abschließt, besteht
nach dem RG. (Recht 10, 1318), so notwendig ::-.ie auch Hir die IIer
tellung ues Hauwerks ist, nicht in der tIerstelll1ng eines Bauwerks
oder eiues Teiles desseJben; er ist d.aher nicht Unternehmer Im
Sinne dieser Vorschrift und hat keinen Anspruch auf die Siche
rungshypothek des   648 BGB. So heißt es insbesondere In der
Entscheiduug des Reichsgerichts vom 18. Mai 1906 (Band 63 S. 315)
zu dieser Frage der Geltung des   648 BGB. auch für den Archi
tekt fo]gcudcnnaBen: "Die Bauzeichnuugen und Kostcnatlschläge
bleiben Überhaupt außer Betracllt. da sie den Bau nur vorbereiten,
Ill.:.:lt aber eincn Teil desselben bildcn. Soweit aber" abg-esehcn
hiervon, die dem Architekten übertragene Arbeit lediglich darin
besteht, daß er bcim AbschluR der Verträge zwischen dem Bau
herrn und deu einzelnen Unternehmern dem ersteren fIiUe leistet,
oder auch in seiner Vertretung den Abschluß der Verträge bewirkt,
sowie daß er -die Bauarbeiten leitet und Überwacht, ist dieselbe
nicht geeignet, obwohl sie das Bauwerk unmittelbar betrifft, einen
Anspnlch aus   648 BGR. zu rechtfertigen. Die bezeichneten
Tätigkeiren des Architekten SI ellen sich nur als Dienste im Sinne
des S 611 BGB., sDeziell als forrtlanfende Dienste, dar. Unerheb
lich ist, oh die Vergütung sich fÜr sie nach der zeitlichen Dauer der
Banarbeiten richtet, oder ob sie in einer Gesamtsumme festgestellt
wird. f.ine Pflicht zm IIersteIlung eines \Verkes Übernimmt der
Architekt nIcht: der Vertrag hat tlicllt einen Erfolg zum Gegen
stand, lind dcr Architekt trägt nicht, wie im S 644 BOB. für den
\VerkveJ'tra;.( vorgesehen ist, die Gefahr bis zur Abnahme des Bau
.werks, sondern es Iwmmt lediglich die BestimmJlng des   325
BGB. znr AJlwenduug. daR, wenl! die allS einem gegenseitigen
Vertr<lge dem einen Tei! oblieg:eJlde Leistung infol,;>;c cinc  Um
staudes unmöglich \vird, dem weder er noch dcr ,1!lderc Tei1 zn
vertreten hat. er den Allspruch auf die- Gcgculdstung verliert.
Se:itle liaWtllug aber bestimmt sich nach S 276 B.n.B. Der Versucil.
der Revision, die ordnungsmäßige der Leitung lind

im GeRensatz znr äußeren [hrer Vomahme,
der Zeit des auf dem Ballplatz llSW., als eincn Erfolg
zu charakteuisieren, Reht iehl: denn es handelt $kh dabei immer
nur 11111 die Qualität der als- solche. In dem Titel
,,\Verkvertrag" aber hat der 648 seinen Platz erhalten. Nach
seinem Wortlaut steht der Ansj:xrucll anf die Sicherung-shypothek
dem "Unternehmer eiues. Bauwerks oder eines el!lzclnen Te.iles
eines Bauwerks" zu. Schon der Ausdruck "Unternehmer" weist
auf den Werkvertlrag hin. Das Werk mllß sich eben ab eill Ball
werk oder als Teil eines so1chen charakteri$ieren. "Es ist llidÜ
tunIich, das Bauwerk in seiner Gesamtheit deshalb, wci! der
Architekt zur tIerstei1ung desselben eine leitende Tätigkeit ausÜbt,
als ein von ihm nnterrnol1l'menes \Verk auizutls::,en; es entspricht
nicht der wirklichen Sachlagc, d,aß er als das Werk aus den
Leistungcu der einzelnen Unternehmer ::,chaffend zu betrachten
wäre, sotldem die Unternc1Uller stellen den Bau her. EbellSOwenig
erscheint seiue Leishmg als Teil eines Bauwerk:9. Als solche
Teile kennzeichnen siclt nur die das Dauw.crl< im ganzen bildenden
materiellen Er.ze.bnis::,e der Einzelleistungen, wenn es auch nicht
errorderlkh ist, daß d:esc greifbar il1 körperlicher Abgeg-,renztheit
vorlieg.en, Aueh der Anlaß zur fraglichen Gesetzesvorschirift
spricht nicht für den Stal1dpmll\t d.es Klägers. Er !ag darin, daH
den Bauhand\vcrkcrn, welche einerseits dtJlrch ihre Tätigkeit das
Bauwerk herstcJlen und den Wert des Grunclstücks steigern, an
derel'seits aber infolge ihrer g.ewcrblichen und. wirtschaftJichcLl
Ste11U1l?: der Regcl nach nicht in der Lage S.illd, dUrch Vcre;n
barung mit dem Bauherrn si,ch vorhef Sicherheit fÜr ihre For
derungen versprechen zu lassen, ein Schutz kraft Ges,etzes ge
währt wcrden soJ1te. Als tatsächliche Voraussetzung fÜr den
Schutz ergab sich demgemäß der Abschluß cines Bauwerkver
trages lind seine Erfüllung. DarÜber hinalls einem ied,en, der Ül
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reichende liandhaben zur Erlangull,g von Sicherheiten gegen den
Ba'uherrn nicht fehlen soHen, hie-r aber nk.ht gesagt, \velohe Hand
haben das denn sein \SoHen.
Zufolge d.er von dem Gesetzgeber des 9 648 B.G.B. verfolgten
Absicht, dem Unternehmer das Baugnmdstück selbst für den
Mehrwert, der durch seine- Arbeit dem Grundstück des Beste1Jers
zuteil geworden ist, für seinen Lohnanspruch dinglich haften zu
Jassen. greift dieser S 648 ß.G.B. nicht ein zu Gunsten eines sol
chen Unternehmers irr dem Umfange, als dieser ein ZurÜckbeha1
tungsrecht an seinem zu liefernden Baumatcria! (also vor dessen
EinfÜgung in das Bauwerk) gegen den (säumigen) Besteller aus
übt. Das ist von dem Reichsgericbt ebenfal1s ausdrücklich aus
gesprochen worden; in der hier fraglichen Entscheidung desselben
(Band 58, S. 302 ff) wird hierzu nämlich Iolgendes ausgeführt:
"Nur inso\veit kann die in Fra.2:e stehende Vormerkung (zur Ein
tra.!!:"ung der Sicherungshypothek aus   648 B.G.B.) aufrecht erhal
ten werden, als die Klägerin (Unternehmer) für .die ihr zustehen
den f'orderunKen aus dem von ihr mit dem Beklagten (BesteHer
des Bauwerks und Baugrundeigentiimer) abg;eschlossenen Ver
trage, nach wclchem erstere die Lieferung der Tisch1efd.rbeHen
für den auf dem Grundstück zu errichtenden NCllball übernommen
hat, zufoJge des   648 R.G.B. die Einraumung einc.r Sicherungs
hypothek an dem Immobile zu vcrlanJ1:en berechtigt is!\. Daß nun
aber dieses durch die angezogene Bestimmnng den Unternehmern
eines Bauwerks (zu welchen die Klägcrin zu rechnen ist) gegebcnc
Sicherungsmittel nur in dem Umfange Patz  reiH. in welchem der
Unternehmer das Zuriickbehaltungsrecht nicht ausÜbt, ergibt sich
schon aus dem Satz 2 des zitierten   641\, wonach der Unterneh

mer, falls das Bauwerk noch nicht voIlcndet ist, die Ein
räumung der Sicherungshypothek nur für einen der :,;c
leisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung be
ehren kann. Es sprechen dahir auch die Materialien
des Bürgerlichen Gesetzbuches. Es ist nämlich hel der
zweiten Lesung ausweisHch der Protokolle (Bd. 2.
S. 326) als Absicht der Bestimmnl1i!: lJinge tel!t, daß dem
Unternehmer der Mehrwert, der durch seme Arbeit dem
Grundbesitz des Bestellers zuteil geworden lS[, Hir seine
VergÜtung vorzugsweise hafte. Diesem nach muH vor
Hegend, da die KläRcrin betreffend die von ihr J1CrgC
steHten, aber zurÜckhchaltencIl TÜren lind Sl.hränke den
vVert des Baugrundstücks nicht erhöht hat, das io Rede
stehende Sichenmgsmittel des   648 B.O.B. ausscheiden.
Letzteres kann auch bei der ihm gesetzlich benvolmcn
den Beschrällkl1IU; nicht deshalb in Rücksicht auf die
VergÜtung für die fra&"lichen Gegenstände Platz greifen,
weil diese wegen des Zahll1ngsverzlJ e  des Beklagten
(des Bestellers) berechtigtermaßcn von der KHigerin
zllrÜckbehaItel1 sind. Zugunstell der Klägcrin fäl1t dann
auch aus dem hervorgehobenen Urlinde nicht ins Ge
wicht, daß der Neubau rmmnehr durch Einset:..:ung von

8tclh!I,\[J).cllcuga,,\gc au  3 roJll starker gekUPferter  '  .roi::    i   'i3Ler a. D. BIecl:ell, Duisburg. Ersabstücken Hir die Türen nnd Schriinkc fertiggestellt
ist, wie ferner auch nicht, daß die letzteren wegen des
nach der Behauptnng der Klägerin vorliegenden Man
gels anderweiter Verwendbarkeit dieser Sachen der
ünternehmerin keine SicherheIt bieten."
Die Frage, ob bei einer UebertraglIng  einer Ver
gütllngsforderung seitens des Unternehmers dieser An
sprach aus   648 B.G.B. auf den neuen OJ<iubiger mit
Übergeht, ist nicht uubestrittcn, dÜrfte jedoch mit der
herrschenden Ansicht zu bejahen sein (verg1. Rspr. d.
O. 1. G., Bd. 12, S. 82, Bd. 17, S. 426): daher erstreckt
sich die Pfändung einer Bauhandwerkeriorderung auch
auf die fÜr letztere eingetragene Vormerkung zur Siche
rung des Anspruchs alls   648 (vergl. Kammergerichts
entscheidung in Bd. 54, Ä. S. 514).
FaJ1s in einem Vertrage Über die Bebauung mehrerer
selbständiger Grundstücke die Ver Ütlln.2: einheitlich fÜr
die gesamten Bauarbeiten vereinbart worden ist, kann
der Unternehmer die 1::inräumang einer Gesamtsiche
rungshypothek an den bebanten GrundstÜcken verlangen
(Recht 12, 2553). Der Anspruch des Bauunternehmers
auf Eintragung dieser Hypothek al1f ein GÜtergemein
schaitsbaugrundstück ist in der Rechtsprechung bejaht

StJ.bJgarage aus geproßtün, glatten SL1blblcchenn   :i ! t von der Firnl3. C. H. Jucho, Dortmund. worden. (Iiess. Rspr., Bd. 22, S. 86.)

irgendeiner rechtlichen und tatsächliche.. form, durch Handarbeit
oder geistige Tätigkeit, zur Iierstellung eines Baues beigetragen
hat, einen ges.etzUc11en Anspruch auf eine Sicherungshypothek ein
zuräumcn, ist nicht fiir J1:ehoten erachtet und, hätte auch erh b1iche
MiBstände voraussehen lassen. Bei lIandarbeitern, Gesellen usw.
ist Barzahlung des Lohnes odcr doch Zahlung in kurzen Perioden
so sehr üblich, d<Jß die fane der Kreditierung eine besondere
BerÜcksichtigung nicht erfordenL Wäre ihnen trotzdem der An
spruch zugestanden, so würde eine ungemessenc Zahl der Berech
tiglen, und eine Übergroße Belastung des Grundbuchs die notwcn
dig:e Fo e gewesen sein. Auch wiirde bei solchen A,t'beitern, welche
nicht mit dem Bauherrn, sondern mit einem der Unternehmer im
Vertragsverhältnis stehen, fÜr deli Bauherrn die Gefahr doppelter
Zahlung entstanden sein. Die Lieferanten der BaumateriaIien
können sieb mit .Hilfe der einrede des nicht erfü1lten Vertra.ges
schützet!. V{as aher die bauleitendcn Architekten betrifft, so ist
deren Stellung zu dem Bauherrn von solcher Art, daß ihnen aus
reichende Handhaben, sich Sicherheit Hir Ihre forderungen aus
zubedingen, nicht fehlen. Auch ist a.rhscheineud vor ErlaG des
Gesetzes ein Bedürinis. ihnen: einen gesetzlichen Sichcrungs
ar.spruch zu gewähren, rLicht zur Spflache gekommen."
Die Stellung des Reiohsgerichts ist somit, wi,e ersichHich, eincr
Sicherung der Fordenmg des (bauleitenden) Arch,jtek en gegen
den Ba1uherrn ungÜnstig, da eben nach ihm' der Architekt keinen
Anspruch auf die Sichermug-shypothek des   648 B.G,B. hat; ob der
BegrÜndlmg des Reic.hsgerichts für diese- seine Stellungnahme in
allen Punkten beizustimmen ist. erscheint a1s fraglich; insbesoT1dere
wird aber von dem R.eicbsg-ericht, nach dem de.n Architekten aus.
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Umfänglich haftel fur die Sichelllllgsln'potllek des S 648 B.G.B.
das ganze kat ast Cf mäßig vereInigte Grulldstlick, nicht bloß der
bebaute Teil (VgI. Rspr. d. O. L. G., Bd. 36, R2).
Ist znfoJge WeIgerung des BalU;nlIld UickscigeJ1tÜlHers (ttlJd glekh
zeitigen Bestellers des Bauwerks) zur Abgabe einer Eintragun;.:,s

Al.I!b:Jima i$ches Betoi1mh.chen.

. Regullls".:!.li r)('r TJ-'p'" 2 der Fa, O. AutoIl 8ceIeUI !lu & Sohne, Nell t.adt a, Orla
;lU( ß;lusteHe CheUIJljtz S;t.

Die Forderung uach billigen llnd .l1.uten Bauweisen hat die Technik
nicht ruhen lassen, Maschinen und lillfsgeräte zu ersinnen, 11lil deu
BaUJJfOzeß weiter Zi1 verbilligen und zuverlässig Z1l Kestaltcn.
Retoll-Mischautomatcn. RctollPU111peil, Förderbander n. a. lll. sind
die ITeU7:Cltlicl1en liilfsTllittel im modernen Betün- lind Eisenheton
hall ebenso, wie in den FabrihationsalJlagen der ZernenlwarcH- und
KU1!ststeinindustrie. DIe Indnstrie des MischmasehinenlBus ver

.,RCg'1lIu5" Antoll Seelemann &, S61111e,
8 cbm Beton.

,.RelJuIu ".lletOlJ.MJscl:lß.ulomn.t, Type 1 auf B:tustell" :>1erseburg.. 8tunden!elstLlng 1:; rbUIßeton.
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bewilligung zur Eil1tmgung dieser Hypothek  ws S 648 B.G.B. Er
heblbl1  der Klage a,uf e'rf,u:rderlich, so k'<lnn der AtJ
sprucl; des UJ1ter1J.ehmers choll oder bei Klageerhebung auch
durch Eintragllng eine, Vormerkung, auf Grund einer eills!wci!ig,el1
Verfüg.ung gesichert wcrdcn (v gl. R,G.Z., BeI. 62, S. 64).

I

Klela MisoI1lJ.utomat "Regulus" D. R. P., T:n;e 3. .
Ausftihrung für Ripil1en cheibenantrjeb. StumlenIcistung 4.5 cbm Reten orL Morte/.

zeichnet einen wescntlichen Fortschritt dnrch die vor wcnigen
Jahren erfolgte ErfindnIlg der automatisch arbeitenden
RetOtlTTliscJ1er. An derarth:en Mischn,aschjn(;;n kaut) ge
wünschle Mischl!ngSverhiiHnis emg:estellt werden. Die Zutei1lm.\;
dcs Bhldemittels 'i1nd der ZusdJla..;stoffe erfoJgt vü1!kolnmen
maschinell. Die Arbeit der Bedienllli  beschrankt sich lediglich
darauf, die RohstoHbeliäJter flIr Zement, Sand und Kies zn oe

ZemenlbcbijUer Iml Tron porbd1nedu:

Molerlft1beh81!er

Tum5porbdmecke

MökriolbchäUcr

SCllCllJa dC3 Mischvol'g:mges bel ..TIegu!lls". T;I'Pi>" 3 dur I<a. U. Antun ScclelIlH,nu::;;
Söl.!llC, N,}Ugt:uJt R. Orla,

scJl\eken, il11 (ihrigen arbeitet der Mischer !In eingestellten
MischlWgSvel'hälti1IS antomatisch VOtt der Rohstoffal1fgabe bis ZUlU
fertigel1 Beton bezw. Mörtel. Das Ueberraschcnclc ist, da!] die
Vorteile dieser automatischen Al'beitsweise erreicht werden durch
eine te(;]lllisch denkbar eillfach ,gebaute l\ aschine, deren wesent
liches MerliJTIal eIie Transpor.tschncckcn sind, die als Maßschnecken
in den RohstofilJehältem fÜr Zement. Sand lTlld Kies arbeiten. Hier
bei besagt das Wort "MaßsdlneclÜ " nichts weitel' als -die tllJsc!li
lIeHe I e.l'.l!Jierul1,l'. des Mischul1gsverhältnisses durch die UIl1
drehnnRszahl [md dalI1it förder eschwindigkeit der Trallsport
schneckcu. Ein praktisches Beispiel möge dies erHintem. C  wird
gemischt im Verhältnis 1: 10, 1111d es soli Libeme.i':Jngen werden
anf das MisclulllgsverhÜltnis 1 : 5 (I Teil Zement auf 5 TeLle Zu
schlags toffe). In diesem Falle wird durch Aufstecken eines fÜr
dieses MischllUgSverhältnis vorhal1uenen KettenrädefPaares 
Arbeitsdauer 30 Sek'lIllden   die förderg-eschwhldip:keit der
Zementschnecke verdoppelt: sie fördert pro Zeiteinheit mithin die
doppelte Zementll1enge, was sowohl gewichtsn1äßig (Jeg), als auch
nach Ram11teilen (Jtr) erfoI,l!;en bUH. In gleicher V./eise kann bei
Re.l(T!lus-'['YIJ 1 und 2 aHch das VerlÜiltnis VOll Sand Z\I Kies regu
liert werden. Das Misch!11atcrial gelangt nach eiuer trockeoen
Vonnischllng zwecks inte]lslver Naßmischurlf.': in die Mischtrommr;l:
sie ist als Stahlzylinder ansRebildet. Das Mischgl!t wird im Misch
zylinder von den SVII alenförmig angeordnetcu MiscllschanfeJn nac.;h
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dem Freifallprinzip bis. zur TrommeImiindung weitergegeben. Es
ist ein Vorteil der kontinuierlic,hen Aibcitsweise des Regulus

daß in der Mi<;chtroJ11mel stets IlLLf kleine Mater'iaImengcn
Z!lf gelangel1. Die Dun:hmischl111g isl. dadurch eine bc
sondeJs intenshe. Ueberdics kann die Mischdaucr durch einfache
Schanfclstcllung mehr in die Wageret:hte oder Scnkrechte je nach
der Ei,\.:"cnart des MiSchgtites verkÜrzt oder verliiugcrt werden.
\Vissenschaft (z. B. Technische Hochschule Dresden) lind Praxis
(z. B. BausteJlc Unten;rundbahn ßcrlin) bestcitig.el1 ausnahmslos
die aJlßerordentUclie Oleichmäßigkeit und Oüte des erzielten Befolls.
- Es ist einleuchtend. daB die automatische Regulierung des
Mischnm;sverhäJtnisscs abzesehen von dC'n Arbdtsersparnissen dcn
13aunnt rIlehl11er vor allem cle.') Risikos falscher Mischungen ellt
!lebt: er 11 at die unbedingte Garantie flir richtl,!:,:e Znsammensetzung
ucr Mi'3dlmaterialien im fcrti.2:cn Beton bezw. Mörtel. da die bisher
yorh<:l!tdeIJc Mö Jichkeit des IrrtuLn!:. oder der Unachtsamkeit seitens
der ßcdielUltlg aasResdlaltet isL bnen weiteren Vorteil bildet die
Beobachtllng-sH:Ö!;lichkeit des Mischprozesses in jedcrJ1 Ei1J7.e!
stadinLn von der Rohstoffanfgabc an bis zum ferth:en Beton. Da
ferner info!ge kontinuierlicher Arbeits\veisc de:. Mischers aBe
A\aschinentei!e nur' wcnig; UJId gleichmäßig beansprucht werden,
ist der VerschJeW nnd der Kraftbedari ein sehr geringer. So leistet
Regnlns-Typ 1 PlO Stunde 15 cbm Beton mit eincm Antriebsmotor
VOn nur 5 PS, einseh1. 2 PS Kraftresetve. Urteile ans uer Praxis

mjt nllf einem Re,Q,ullls-Mischer iiber 60000 cbm herge
stellt zu ohne daß LierCfllilJi.en von Ersatzteilen notwendig
wurden. BezÜglich der \Vhtsdmftlichkeit des Mischbetricbes IlJit
RegtlltlS-Mischern darf noch darauf hingewiesen werden, -daß dieser
hei Verwcudtln.  V011 TI'3nsPolthänderu uUll BetollPUilipen bis zur
yollkonll11encn Fließarbeit gesteigert werden kanu mit seinen sehr

Einlülu'l!iIng neuer Bauweisen.
Nach den Al1sHihrl1llgcn oer Anlage zur I::il1heitsbauordnulIg zu
& 13 soll der EinHihrull,!:; neuer Bauweisen. wenn sie den öffent
licJlen Interessen des FellcrsdlUtzes. der Standsicherheit lind der
Ges!llldlteitspfle!J.e .e:erecht werden, kein Widerstand clItg-e.!J;en
gesetzt werden. Es hat skh aber gezeil?t, daß bei der ßelIrteillln,
Beller Bauweisen die Anskhtcll der örtlil;hen SteIlen derart weit
,illseiilandcf,l>;ehcn, daß jeder fortschritt gehemmt wird lind eiue
Schädigung der deutschen Bauwirtschaft Zll beWrl.:hten ist. Der
ErlalJ dcs MillIsters fÜr Volkswohlfa'hrt VOm 16. Mai 1929, betreffend
Zl\laSsullg nellcr B,JlIWei el1 für ebene Steindcl;-ken, wird daher alieh
auf die ZldasSllllg siimtlicher nener Bauweisen flir \VOI1l1llI)g.$- und
Itldustriebatl, Jlud zwar in statischer, materiaJteclw!sdler lind feller
POlizeilicher IiillSicilt aHsgedehllt.
Zu dieseln Erlaß wird dem Amtlichen PrenBischell Pressedienst
zllfo!ge erlällteDld lIud eodinzend bemerkt:
"Die ZUI;lSS!lI1.\!.sbescheinip,ung hil' eine neue Bauweise darf künftig.
nur von der staatlichen PrÜfungsstelle für statisch,,:: Berechnungen

Waiden!imrg Schles.
Kaufhaus Schocken

Areh. llaubÜro SClIol:ken.

erheblichcn Ersparnissen an Arbeitskräften und damit Löhnell. Die
Rohstoffe. Sand, Sohottcr usw. werden dem Mischer z. ß. ,durch
Transportbänder zugeführt, sle durchlaufen mit Jerrl Bindenlittcl
die Mischmaschine, die gJeichzeitlg- das Moischun.zsverhaItnis regtl
liert, während ein vor der TrommeIrnÜndnng aufgesteIltes weitere<;
Transportband oder eine BetonpUJIlDe den fertigen Beton ZUr Bau
stclle weiterbefördert In der Verhindung: Regulus-Mischer mit
Transportband arbeiten seit Jahren u. a. die Siedlungsgen. "r.ig:ene
Scholle", flaUe (2 Regulus-Mischer) und die Merseburger Baugesell
schaft G. 111. b. H. (3 Regulus-Mischer), \vährclHl die Kombination:
Regu!'lls-Mischer 111it der Heuen Betol1pumpe System Oiese-Iiell .Hrf
den Banstellcrr der Firma Gie<;e, Kiel 1\nd Carl Weiß, Beton- unu
Eisenbetollbau, ßralUlschweig, zu Überraschend guten F.rgebnisscn
geitihrt h,lt. Nicht unerwähut soi! hleibcn, daß schon vor läw"erer
Zeit die Behördcn, \\fie die R:eichsbahn-II,lUPtvenvairilug. Hcrlin
lind das I<eichswehnninisteriurn die VerWC1Jd1ntK Yon I egl'llJs
Misehern angelegentlichst enlPfohJen habet]. Die na hfo:.:.;.en('e Anf
SteliLll1g daß der Regnlus-Mischer nil:ht unr mit großeru, SOI!
dern anch Leistungen geballt wird, wobei 'ul:.::h auf elle vor
ztig:lic:he Eignnng namerÜlich der Typc 3 fÜr oie Mörte!bercit!IIlg
(Sackkalk lind Stechkalk) hingewiesen sei.
Die z. Z1. gebanten R:egl1lus l\'lischer haben fol. ende St:il1d('tJ
leistnngen:

Type 1a : 30 cbll1. Kraitbedari 12 PS.Type 1 : 15 5 PS.
TYPe 2 : 8 .. , 4 PS.
Type 3 : 5 " , 3 PS.

Die J-Ierstelleriinllll. ist die firma: G. AnIon Seelemann &. Söhne,
NellstadtfOrIa.

in ßcriin aur Grand der eiil!{Creichten Unterlage]! lind der VOll i rr
fÜr crforderlidl erachteten Versuche allSgestellt werdeu. Die Vcr
slicJle werden in einer  mltlichcn PrtiÜlIJgsanstalt angestellt werden.
\Venn Örtliche HanpoJizeivcrwalÜmgcll glaLLbeu, Eiuwendungen oder
ErgältZUil svorschläge zn der ZLLlassungsbcscheiniXll\1g der staat
lichen PrOfungsstelJe vorbringen zu soUen, so hahen sie soJche mit
,lllsreichender !3cgril11d!Illg an die sta,itliche Prilfangsstelle BerHn
eillzusetrden und deren SteiJul1?l\alrme abzuwarten. Bestehen auch
dann noch 'sokhe MeiIl1!Il£1.sversdJiedenheiten, daß eine Einigung
al1s.!{esdJlossen erscheiut, so ist eine .clltscheidung des Wohlfahrts
ministers aur den, Dienstwege anzurufen.
Es bleibt den örtlichen BallPolizeibehördeu unbenommcn, iLber die
Zulassut1gshcscheil\iKtUU . hillausgehende fonlerungen zu steHen, die
keine  rtlIldsät:dichen Fragen betreffen, llnd im durch
besondere örtIh::he Verhältnisse LIS\V. bei dem Bauyor
haben g.eboten erscheinen, da die Verantwortung die Zulassung
im einze]nen Ball\Verk gr!1lJdsätzltcll VOn der örtlichen B:1tlJ)olizei
behörde getragen werden lIIUß".
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IndiaN l3.ulw .J{
1913 = 100

8. 1. 30 = 17R,S
25. 6. 3J   169,2
9.7.30 = 167,6

23.7.30= 166,1

lJau.t"lIlnOl@J{
1913 = 100

2. 1. 30 = 158,9
9. 7.30 = 149,2

16.7.30=147,9
23. 7.30 = 148,0

Indexziffern der BaustoÜpreisc und der Baukosten
(1913 = 100). (Aus "Wirtschaft und Statistik"),

Zeit 1  !ue u _R1.ust I OH: _ I ins- - l k S: 2)Erden I höl7.er  uelsell gesamt l )

I I 155,7 ! 1<1.1 I m,'
I 14\),9 1411 liS,6
I 147,3 14[:1 17 , I_   1727

I) Eins,"lJ!.  onst!ger ßaU';t{)ffe. _ 2) Fur städtische ',vohnhäuocr

Rechtswesen.
Die Kündiguugsirage. Das beklagte 13au.ullternehmen T. in BeTUn
hatte für die Berliner Städtischen ElektriLitätswerke AG., die
Tragerin yon Notstandsarbeiten war, Tieibauarbeiten ausgeführt
und hIerbei auch uen klagenden Bauarbeiter G. vom 29. April 1929
ab als NotstanuS31bciter beschäftigt. Am 29. JuJi 1929 erklärte die
Heklagte den Arbeitsvertrag des Klägers, der Baudc\egierter ge
worden fÜr beendet, die Zl1stimmung der Betriehsvertretung
1<atte die nicht eirtgeholt. Der Kläger beruft sich auf die
fehlende Zustimmun& der DetciebsvertretlnJg zur t:lltlasSUD?: und
erhob Kla e auf feststellung, daß sein Arbeitsverhältnis noch fort
be!)tehe und ai.li Zahlung des entsprechenden Arbeitsverdienstes.
Arberts- llnd Landesarbettsgericht DerJin und Reichsarbcit<;gericht
haben die Klage abgewiesen. Aus ,den grundsätzlichen Entschei

des Reichsarbeitsgeric.hts ist folgendes von Bedeu
ttlng: sich finden die Bestimmull.i!.en des Betriebsrätegesetzes
auch ani Notstandsarbeiter Anwendung. Die Zustimmung der Be w
triebsvertretullg nach   96 BRG. war aber dann nicJlt erforderlich,
wenn das Arbeitsverhältnis des Klagers auf andere Weise, ohIle
Kündigung endete. Das Letztere hat das LAG. olme Rechtsirrtum
aug,eI10mmen. Nach   12 Abs. 4 der RichtHnien des Verwaltungs
rats der Reichsanstalt fur Arbcitsvermittlun.2: und Arbeitslosel1ver
sic1]erllng iiber die wertschaUende Arbeitsloseoiürsorge vom
213. März 1928 soll die Beschäftigung eines Notstandsarbeiters
grundsätzlich die Dauer von drei Monaten nicht Übersteigen, l1ur
ausnahmsweise darf das Lande arbejtsa'tl1t die Beschäftigungsdauer
bis zu 6 Monaten verlängcrI!. Die Auswechselung: der Notstands
arbeite! jeweils nach 3 Monaten bildet einen tIauptgrundsatz des
RecMs der SOR. wertschaffendcn Erwerbslosenfürsorge. Das ist
auch z,umal dem erfahrenen und gewerkschaftlich geschulten
Arbeiter Tritt .daher ein Arbeiter eine Stellung als Not
standsarbeiter an, ohne daß - wie im vorJiegeJiden faUe - be
sondere Vereinbarungen uber die DaLter -des Arbeitsverhältnisses
x-etroifen sind, so ,kann <ler Vertragswille der Parteien nicJ1t anders
gedeutet werden, als daß das Dienstverhältnis nach Ablaut von drei
Monaten endigt, wenn es nicht .aLlsnahmsweise mit ZustimmuJ1g des
Arbeitsamts verlängert \vird. Ob ein Arbeitsvertrag dieser gruud
sätzJichen Rechtslage entspreohelld als stilJschweigend abge
sc1110ssen anzusehen ist, ist  m EinzelfaJle unter Berücksichtignng
der jeweiIi.t':en besonderen Umstände zu entscheiden. Das hat das
LAG. im vorliegenden falle getan und ist zu der Ueberzeug!1llg  e
langt, daß das Arbeitsverhältnis mit der stillschweigenden Ver-ein
barung abgeschlossen ist, daß es längstens nach Ablauf von drei
Monaten endigen saUte. Bedurite es aber einer Kündigung nicht,
so \var auch die Zustimmung der Betriebsvertretung naeh   96
BRG. nicl1i erforderlich. "Reichsgerichtsbriefe" (RAG. 558/29. 
17. Mai 1930.) Nachdruck verboten.

Wettbewerb.
Pirna. Die Allgemeine Ortskrankenkasse Pirna hatte zur Erlan
.'Sl!llg von EntwÜrfen für ein nenes Verwaltungsgebäude mit tIeil
hÜdereil1rJcJltung unter einer -begrenzten Anzahl von Architekten
einen \Vettbewerb a!lsge chrieben. Das Preisgericht bedachte unter
den Arbeiteu die des Dresdner Are;hitektell Heriurth mit dem
2. Preise. Zum Ankauf wurden empfohlen die Arbeiten von Max
Uedarth und Kurt Barbig in Dresden.
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Ver$chiedene$.
Keine rückwirkende Zinsherabsetzung für lIauszillsstcller
lfypotheken. Der Preußische Minister für Volkswohl fahrt hat in
einem Erlaß vom 23. hmi 1930 (II D 1252) folgendes ausgefwhrt:
Ein EinzeJfal1 gibt mir VeranlassuoK, darauf hinzuweisen, daß Zins
herabsetzungen gemäß Ziffer 8 Satz ;) der ministeriellen "Richt
linien" vom 24. Dezerubel' 1929 gI'undsätzlich nur auf Antra.2. des
Ballherrn im Einz;eIfalle und erst nach ferti,Q;stell!1ug der Rauten
vor,Q;cnommen werdcn dürfen. Hierbei ist eine Zinsherabsetzung
fÜr die r[icklie endc Zeit nil;ht mJässig. Diese kann vielmehr nur
zn den vor,Q;cschriebenen nächstfälligen Zinszahlungstermil1en
(1. April -und 1. Oktober jeden Jahres) erfolgen. :Eine rückwirkende
Erstattnng vOn bereits gezahlten Zinsen J<ann hiernach niemals in
Frage kommen. Ich erslIche, den in Betracht kommenden Gemein
den und Gemeindeverbänden hiervon Kenntnis zu .Reben.
Erschütterungen und Bescbädigungen der Häuser durch den
LastkrathVagenverkebr. Auf eine Kleine Anfrage der Deutsch
nationalen Vulkspartei Über die Maßnahmen der Staatsregierung
gegen die Erschütterungen und Beschädi LIngen der Iiäuser durch
den LastkraftwageIlVerkehr hat, wie der Amtliche Preußische
Presseuienst mitteilt, der Preußische Minister des Innern foJgende
Antwort erteHt: Der Reichs!'at hat soeben die nelle Aenderung zur
Verordllung über den Kraftfahrzeugverkehr verabschiedet, in der
die Umstellung aller Kraftfahrzeuge auf Luftbereiiuug Gesetz ge
worden ist. D Il Ländern steht !lach der Reichsverfassung eine
Gesetzgebung auf dcm Gebiete des Kraftfahrzeugverkehrs nicht zu.
Die Staatsregierung mußte daher diese, nunmehr verabschiedete
Aenderung der Verordnung Über KraftfahrzeuRverkehr abwarte!l.
Im Übrigen sind Ul1iersucllUngeII wissenschaHlicher Institute ill]
Gange zn Maßnahmen, dmch die die dnroh den Kraftwagenverkehr
erfolgenden t:rschÜttenll1gen ,beseitigt werden können. Zur Abl1ilfe
wird maI! sich voraussichtlioh vicht auf Bestin,]tIungen in bezu.  auf
Bereifung der Kraitfahrzeugc beschränken können, sondern auch
technische Aendernngen iu hezug auf den Strane1\  llnd Iiochhau
ins Auge fassen mÜssen. ßei der SChwierig-keit der Materie steht
zu erwartei], daß die Ergehnisse der Untersuchungen iloc'h gewisse
Zeit in Anspruch nehmen.

Bücl'iiersci1lal.l.
Alle Fachbücher. aucb die hier an'lezeill:teu. sind durch un eren Verlag 1.11 beziehen.
K[einbauerngehöite. Sonderheft 8 der Reichsfor s chuugsge!)elIsch4!!

für Wirtschaftlichkeit im Bau- ILnd \rVohnungswesen e. V.
In einer etwa 120 Scitcn starken Druckschrift berkhtet die Rfg
uber ihre Untersuchungen von Kleinbauerllgehöftcn mit vorwiegcn
dem Ackerbau von etwa 15 ha Größe (Beuth-Verlag- O. m. b. II.,
Bedin S 14, Preis 7,50 RM). Namhafte Sachverständige haben an
dieser Veröffentlichung mitgewirkt. Der frageukreis im 1. Teil
ist sowohl VOIl der Seite des Vo]kswirts als auch des Arbeitswissen
schaftiers und Landwirts, der tIau:.frau und des Architekten be
arbeitet wOlden. Auf Grund der im L Teil alifgcsteJIten forderun
gen und der ,im 2. Tei! folgenden kritischen Betrachtung charak
teristischer Beispjele frÜher ausgeführter Kleinbauerngehöfte
werden l(jchtIiniell für den Entwurf neuer Gehöfte entwickelt und
eilte Anzahl VOll MusteJ'beispielen aufgestellt. Mit dieser Druck
schrift zum erstenmal auf diesem Gebiet mit wissenschaftlicher
Gründlichkeit erforschtes Material geboten, das die Grundlage Hir
eine möglichst praktische Planung klcinbällerIicher Gehöfte schaHt.
Alls diesen wertvollen Arheitsergebnissel1 dÜrften sich für die
länd!,iclIe Sied!ungstätigkeit lIud das Bauen auf dem Lande nicht
11m nützliche Anregnngen, sondern vor aUen Dingen auch weit
gehende pra!<tische Auswertul1gen erzielen lassen. d.
Brückenbau. Von Oberstudicndirektor A. Schau. 1. Teil: Massive

und hölzerne Brücken. 2]6 Seiteu mit 345 Abb. und 6 Tafeln.
B. G. Teubller, Leipzig und Berliu.

Der bekannt'e Leitfaden aus der Sammlung "Ul1terricht an Bau
gewcrkschuleu" Hegt in vierter Auflage vor. Die vielen g.uten
Skizzen geben dem Lernenden eine große Fülle von Anregungcn
und willkommelle Hilfen beim D!!rcharbeiien von Cebllngsaufgaben.
Ein Leitfaden, dien der Techniker auch nach der Schulzeit stetsgern zu Rate ziehen wird. M. Po>
Inhalt: Die Andrcaskirche in Heillrichau. (Mit Abbildungen.) - Wirt
schaftliche Vorteile durch Schweißung im Stah!skelettbau. - Eine ver
schwindende Stahltiir. (Mit Abbildnngen.) - Der Anspruch des Bau
unternehmers anf Sicberungshypothek auf dem Baugrundstück des Be
stellers. - Stahlgaragen. (Nur Abbildungen.) - AutomatlscJ1es Beton
mischen. (Mit Abbildungen.) - Kaufhaus Schocken. (Nur Abbildung.) 
EinHihrung neuer Bauweisen. - Rechtswesen. - Wettbewerb. 
Verschiedenes. - ß[icherschau.
Sclniftleitu/lJ! f{!r den fachlichen Ttil: Archite-kt BDA. Kurt La n ger in Breslau
lind Baurat Hans B 1 ü t h I!: e n [n Leipzig: fUr den übrigen Teil: Walter S t r u t z

in Breslau. _ Verla&r: Paul S t ein k e. in Breslau und Leipzir:.


